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RICHTLINIE 98/76/EG DES RATES

vom 1. Oktober 1998

über den Zugang zum Beruf des Güter- und Personenkraftverkehrsunternehmers
im innerstaatlichen und grenzüberschreitenden Verkehr sowie über die gegensei-
tige Anerkennung der Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstigen Befähigungs-
nachweise für die Beförderung von Gütern und die Beförderung von Personen im
Straßenverkehr und über Maßnahmen zur Förderung der tatsächlichen Inan-
spruchnahme der Niederlassungsfreiheit der betreffenden Verkehrsunternehmer

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 75 Absatz 1,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialaus-
schusses (2),

gemäß dem Verfahren des Artikels 189c des Vertrags (3),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Unterschiede in den einzelstaatlichen Rege-
lungen für den Zugang zum Beruf des Kraftver-
kehrsunternehmers und die gegenseitige Anerken-
nung der Diplome, Prüfungszeugnisse und
sonstigen Befähigungsnachweise können zu Wett-
bewerbsverzerrungen führen.

(2) Im Hinblick auf das Funktionieren des Binnen-
marktes sollte der Harmonisierungsprozeß in
diesem Bereich fortgesetzt werden, indem die
gemeinsamen Regeln der Richtlinie 96/26/EG (4)
verstärkt werden.

(3) Angesichts der Entwicklungen des Güterkraftver-
kehrsmarktes sowie der Erfordernisse eines funktio-
nierenden Binnenmarktes sollte der Geltungsbe-
reich der Richtlinie 96/26/EG auf bestimmte Kate-
gorien von gewerblichen Güterkraftverkehrsunter-
nehmen, die Kleinfahrzeuge nutzen, wie z. B.
Kurierdienste, ausgeweitet werden; eine besondere
Ausnahmeregelung ist dabei für Güterkraftver-
kehrsunternehmen vorzusehen, die lokale Beförde-
rungen über kurze Strecken durchführen und Fahr-
zeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht
zwischen 3,5 und 6 t einsetzen.

(4) Es sollten erhöhte Anforderungen in bezug auf die
Zuverlässigkeit der Unternehmen, auch hinsicht-
lich des Umweltschutzes und der Berufspflichten
festgelegt werden.

(5) Um Ungleichgewichte auf dem Markt zu
vermeiden, ist es im Hinblick auf die finanzielle
Leistungsfähigkeit notwendig, für den Betrag des
erforderlichen Eigenkapitals und der Reserven ein

höheres Mindestniveau anzusetzen und den Wert
des Euro in den nicht an der dritten Stufe der
Währungsunion teilnehmenden Landeswährungen
alle fünf Jahre festzusetzen.

(6) Im Hinblick auf die fachliche Eignung ist es
notwendig, daß die Bewerber für die Zulassung
zum Beruf des Kraftverkehrsunternehmers ein
einheitliches Mindestniveau an Ausbildung auf
denselben Gebieten nachweisen, daß sie im Besitz
einer nach einem vergleichbaren Modell erstellten
Bescheinigung sind, mit der ihre fachliche
Eignung insbesondere auf gewerblichem Gebiet auf
einem einheitlichen Mindestniveau nachgewiesen
wird und die auf der Grundlage von in allen
Mitgliedstaaten einheitlichen Prüfungsbedin-
gungen ausgestellt werden. Zu diesem Zweck
sollten auch bestimmte organisatorische Aspekte
der Prüfung harmonisiert werden.

(7) Das Recht der Mitgliedstaaten, für Bewerber, die
ihren ordentlichen Wohnsitz in ihrem Hoheitsge-
biet haben, obligatorische Kurse zur Vorbereitung
auf die Prüfung, mit der erstmals die fachliche
Eignung der Bewerber nachgewiesen werden muß,
zu veranstalten, bleibt unberührt.

(8) Dementsprechend bestehen unbeschadet der
Richtlinie 92/26/EG je nach Mitgliedstaat unter-
schiedliche Niveaus hinsichtlich der Kenntnisse,
die für die Erteilung des Befähigungsnachweises
berücksichtigt werden. Aufgrund dieser Unter-
schiede können die einzelstaatlichen Maßnahmen
innerhalb des in Anhang I der genannten Richt-
linie festgelegten Rahmens insbesondere hinsicht-
lich der Qualifikation der Verkehrsunternehmer,
der Qualität der Dienstleistungen und der Straßen-
verkehrssicherheit erheblich variieren.

(9) Es sollte eingeräumt werden, daß die Mitglied-
staaten während eines begrenzten Zeitraums und
nach Anhörung der Kommission Personen, die nie
zuvor einen Befähigungsnachweis in einem
Mitgliedstaat erworben haben, jedoch eine Prüfung
der fachlichen Eignung in einem Mitgliedstaat zu
einem Zeitpunkt bestanden haben, an dem sie
ihren ordentlichen Wohnsitz in einem anderen
Mitgliedstaat hatten, in dem sie den Beruf des
Kraftverkehrsunternehmers erstmals ausüben
wollen, einer zusätzlichen Prüfung unterziehen
können. Gegenstand dieser zusätzlichen Prüfung
müssen die Bereiche sein, in denen sich die natio-
nalen Aspekte des Berufs von denjenigen des

(1) ABl. C 95 vom 24. 3. 1997, S. 66, und
ABl. C 324 vom 25. 10. 1997, S. 6.

(2) ABl. C 287 vom 22. 9. 1997, S. 21.
(3) Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 17. Juli

1997 (ABl. C 286 vom 22. 9. 1997, S. 224), Gemeinsamer
Standpunkt des Rates vom 17. März 1998 (ABl. C 161 vom
27. 5. 1998, S. 12) und Beschluß des Europäischen Parlaments
vom 17. Juni 1998 (ABl. C 210 vom 6. 7. 1998).

(4) ABl. L 124 vom 23. 5. 1996, S. 1.
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Mitgliedstaats unterscheiden, in dem die betref-
fenden Personen die Prüfung bestanden haben,
insbesondere die besonderen nationalen Aspekte
der gewerblichen, sozialen, steuerrechtlichen und
technischen Gegebenheiten oder die Aspekte der
Marktorganisation und des Gesellschaftsrechts.

(10) Für die Umsetzung der Richtlinie in Österreich,
Finnland und Schweden muß eine Übergangsrege-
lung getroffen werden.

(11) In regelmäßigen Abständen ist zu prüfen, ob die
zugelassenen Kraftverkehrsunternehmer die
Voraussetzungen der Zuverlässigkeit, der finan-
ziellen Leistungsfähigkeit und der fachlichen
Eignung noch erfüllen.

(12) Im Hinblick auf das Funktionieren des Binnen-
marktes sollten die Mitgliedstaaten wirksame,
verhältnismäßige und abschreckende Sanktionen
festlegen —

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

Die Richtlinie 96/26/EG wird wie folgt geändert:

1. In Artikel 1 Absatz 2

— erhält der erste Gedankenstrich folgende Fassung:
„— ‚Beruf des Güterkraftverkehrsunternehmers‘

die Tätigkeit jedes Unternehmens, das im
gewerblichen Verkehr die Güterbeförderung
mit Kraftfahrzeugen oder mit Fahrzeugkom-
binationen ausführt,“;

— wird folgender Gedankenstrich angefügt:
„— ‚ordentlicher Wohnsitz‘ der Ort, an dem eine

Person wegen persönlicher und beruflicher
Bindungen oder — im Fall einer Person
ohne berufliche Bindungen — wegen
persönlicher Bindungen, die enge Bezie-
hungen zwischen der Person und dem
Wohnort erkennen lassen, gewöhnlich, d. h.
während mindestens 185 Tagen im Kalen-
derjahr, wohnt.
Als ordentlicher Wohnsitz einer Person,
deren berufliche Bindungen an einem
anderen Ort als dem ihrer persönlichen
Bindungen liegen und die sich daher
abwechselnd an verschiedenen Orten in zwei
oder mehr Mitgliedstaaten aufhalten muß,
gilt jedoch der Ort ihrer persönlichen
Bindungen, sofern sie regelmäßig dorthin
zurückkehrt. Diese Voraussetzung entfällt,
wenn sich die Person in einem Mitgliedstaat
zur Ausführung eines Auftrags von
bestimmter Dauer aufhält. Der Besuch einer
Universität oder einer Schule hat keine Verle-
gung des ordentlichen Wohnsitzes zur
Folge.“

2. In Artikel 2

— erhält Absatz 1 folgende Fassung:

„(1) Diese Richtlinie gilt nicht für Unter-
nehmen, die den Beruf des Güterkraftverkehrsun-
ternehmers mit Kraftfahrzeugen oder Fahrzeug-
kombinationen ausüben, deren zulässiges Gesamt-
gewicht 3,5 t nicht überschreitet. Die Mitglied-
staaten können diese Schwelle jedoch für alle oder
einen Teil der Beförderungskategorien herab-
setzen.“;

— wird der derzeitige Absatz 2 zu Buchstabe a) und
wird der folgende Buchstabe angefügt:

„b) Die Mitgliedstaaten können nach Unterrich-
tung der Kommission Güterkraftverkehrsun-
ternehmern, die Fahrzeuge mit einem zuläs-
sigen Gesamtgewicht von mehr als 3,5 t und
weniger als 6 t einsetzen und die ausschließ-
lich im Nahverkehr tätig sind, von der
Anwendung aller oder eines Teils der Bestim-
mungen dieser Richtlinie ausnehmen, da
diese aufgrund der zurückgelegten Entfernung
nur eine geringe Auswirkung auf den
Verkehrsmarkt haben.“

3. In Artikel 3 erhält

— Absatz 2 Buchstabe c) folgende Fassung:

„c) wegen schwerer Verstöße gegen die
Vorschriften über

— die für den Berufszweig geltenden Entloh-
nungs- und Arbeitsbedingungen oder

— die Güterbeförderung bzw. die Personen-
beförderung auf der Straße, insbesondere
über die Lenk- und Ruhezeiten der
Fahrer, die Gewichte und Abmessungen
der Nutzkraftfahrzeuge, die Sicherheit im
Straßenverkehr und die Sicherheit der
Fahrzeuge und den Umweltschutz sowie
die sonstigen Vorschriften in bezug auf die
Berufspflichten

verurteilt worden sind.“;

— Absatz 3 Buchstabe c) folgende Fassung:

„c) Das Unternehmen muß über ein Eigenkapital
und Reserven verfügen, die sich mindestens
auf 9 000 Euro für das erste Fahrzeug und auf
5 000 Euro für jedes weitere Fahrzeug
belaufen.

Für die Zwecke dieser Richtlinie wird der
Wert des Euro in den nicht an der dritten
Stufe der Währungsunion teilnehmenden
Landeswährungen alle fünf Jahre festgesetzt.
Dabei werden die am ersten Arbeitstag im
Oktober geltenden und im Amtsblatt der
Europäischen Gemeinschaften veröffent-
lichten Wechselkurse zugrunde gelegt. Sie
treten am 1. Januar des darauffolgenden
Kalenderjahres in Kraft.“;

— Absatz 3 Buchstabe d) folgende Fassung:
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„d) Die zuständige Behörde kann als Nachweis
für die Zwecke der Buchstaben a), b) und c)
die Bestätigung oder Versicherung einer Bank
oder eines anderen entsprechend befähigten
Instituts gelten lassen oder verlangen. Diese
Bestätigung oder Versicherung kann in Form
einer Bankgarantie, gegebenenfalls eines
Pfandes oder einer Bürgschaft oder in gleich-
artiger Form gegeben werden.“;

— Absatz 4 folgende Fassung:

„(4) a) Die Voraussetzung der fachlichen
Eignung ist erfüllt, wenn die dem Ausbil-
dungsniveau gemäß Anhang I entspre-
chenden Kenntnisse in den in diesem
Anhang aufgeführten Sachgebieten nach-
gewiesen wurden. Dieser Nachweis wird
mittels einer obligatorischen schriftlichen
Prüfung und gegebenenfalls einer ergän-
zenden mündlichen Prüfung erbracht, wie
in Anhang I beschrieben, die von der vom
jeweiligen Mitgliedstaat für diesen Zweck
benannten Behörde oder Stelle durchge-
führt werden.

b) Die Mitgliedstaaten können die Bewerber,
die eine praktische Erfahrung von minde-
stens fünf Jahren in leitender Funktion in
einem Verkehrsunternehmen nachweisen,
von der Prüfung befreien, sofern diese
Bewerber sich einer Kontrollprüfung
unterziehen, deren Modalitäten von den
Mitgliedstaaten nach Anhang I festgelegt
werden.

c) Die Mitgliedstaaten können die Inhaber
bestimmter Hochschul- oder Fachschuldi-
plome, die gründliche Kenntnisse in den
in der Liste in Anhang I aufgeführten
Sachgebieten gewährleisten, von der
Prüfung in den von den Diplomen abge-
deckten Sachgebieten befreien; diese
Diplome werden von den Mitgliedstaaten
eigens bezeichnet.

d) Als Nachweis der fachlichen Eignung
muß eine Bescheinigung vorgelegt
werden, die von der unter Buchstabe a)
genannten Behörde oder Stelle ausgestellt
worden ist. Diese Bescheinigung wird
nach dem Modell des Anhangs Ia erstellt.

e) Im Fall von Bewerbern, die die tatsäch-
liche und dauerhafte Leitung von Unter-
nehmen wahrnehmen wollen, die nur im
innerstaatlichen Verkehr tätig sind,
können die Mitgliedstaaten vorsehen, daß
die für die Feststellung der fachlichen
Eignung zu berücksichtigenden Kennt-
nisse lediglich die Sachgebiete des inner-
staatlichen Verkehrs betreffen. In diesem
Fall wird in der Bescheinigung über die
fachliche Eignung (Modell in Anhang Ia)
angegeben, daß der Inhaber der
Bescheinigung nur zur tatsächlichen und

dauerhaften Leitung von Unternehmen
befugt ist, die lediglich Beförderungen
innerhalb des Mitgliedstaats vornehmen,
der die Bescheinigung erteilt hat.

f) Nach Anhörung der Kommission kann
ein Mitgliedstaat verlangen, daß jede
natürliche Person, die Inhaber eines Befä-
higungsnachweises ist, der von der zustän-
digen Behörde eines anderen Mitglied-
staats nach dem 1. Oktober 1999 ausge-
stellt wurde, während die betreffende
Person ihren ordentlichen Wohnsitz im
Hoheitsgebiet des ersten Mitgliedstaats
hatte, sich einer zusätzlichen Prüfung zu
unterziehen hat, die von der von dem
ersten Mitgliedstaat für diesen Zweck
benannten Behörde oder Stelle durchge-
führt wird. Gegenstand der zusätzlichen
Prüfung sind die spezifischen Kenntnisse
über die nationalen Aspekte des Berufs
des Verkehrsunternehmers in dem ersten
Mitgliedstaat.

Dieser Buchstabe gilt für einen Zeitraum
von drei Jahren ab dem 1. Oktober 1999.
Der Rat kann diesen Zeitraum auf
Vorschlag der Kommission gemäß dem
Vertrag um höchstens fünf Jahre verlän-
gern. Er gilt nur für natürliche Personen,
die zum Zeitpunkt der Erteilung des Befä-
higungsnachweises gemäß Unterabsatz 1
nie zuvor einen entsprechenden Nachweis
in einem Mitgliedstaat erworben haben.“

4. In Artikel 5

— wird in Absatz 1 folgender Gedankenstrich einge-
fügt:

„— 1. Januar 1995 für Österreich, Finnland und
Schweden;“;

— wird in Absatz 2 Unterabsatz 1 nach dem Gedan-
kenstrich, der mit „nach dem 2. Oktober 1989“
beginnt, folgender Gedankenstrich eingefügt:

„— nach dem 31. Dezember 1994 und vor dem
1. Januar 1997 für Österreich, Finnland und
Schweden;“;

— wird in Absatz 2 am Ende von Unterabsatz 1 nach
dem Gedankenstrich, der mit „1. Juli 1992“
beginnt, folgender Gedankenstrich eingefügt:

„— 1. Januar 1997 für Österreich, Finnland und
Schweden;“;

— wird folgender Absatz hinzugefügt:

„(3) a) Alle Unternehmen, denen vor dem 1.
Oktober 1999 eine Genehmigung zur
Ausübung des Berufs eines Kraftverkehrs-
unternehmers erteilt wurde, müssen in
bezug auf die von ihnen zu diesem Zeit-
punkt eingesetzten Fahrzeuge spätestens
am 1. Oktober 2001 die Anforderungen
des Artikels 3 Absatz 3 erfüllen.
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Sie müssen jedoch in bezug auf jede nach
dem 1. Oktober 1999 vorgenommene
Vergrößerung des Fahrzeugparks die
Anforderungen des Artikels 3 Absatz 3
erfüllen.

b) Die Unternehmen, die vor dem 1. Oktober
1999 den Beruf des Güterkraftverkehrsun-
ternehmers mit Fahrzeugen ausüben, deren
zulässiges Gesamtgewicht mehr als 3,5 t
und weniger als 6 t beträgt, müssen die
Anforderungen des Artikels 3 Absatz 3
spätestens am 1. Oktober 2001 erfüllen.“

5. Dem Artikel 6 Absatz 1 werden folgende Unterab-
sätze angefügt:
„Die Mitgliedstaaten stellen sicher, daß sich die
zuständigen Behörden regelmäßig und mindestens
alle fünf Jahre vergewissern, daß die Unternehmen
die Voraussetzungen der Zuverlässigkeit, der finan-
ziellen Leistungsfähigkeit und der fachlichen
Eignung noch erfüllen.

Sollte diese finanzielle Leistungsfähigkeit zum Zeit-
punkt der Beurteilung nicht gegeben sein, die wirt-
schaftliche Lage des Unternehmens jedoch
annehmen lassen, daß die Voraussetzung der finan-
ziellen Leistungsfähigkeit in absehbarer Zukunft auf
der Grundlage eines Finanzplans erneut und auf
Dauer erfüllt wird, können die zuständigen Behörden
eine zusätzliche Frist einräumen, die nicht länger als
ein Jahr sein darf.“

6. In Artikel 7
— erhält der Beginn von Absatz 1 folgende Fassung:

„(1) Sind von nicht gebietsansässigen Verkehrs-
unternehmen Verstöße gegen die Vorschriften
. . .“ (Rest unverändert);

— wird der jetzige Absatz 2 gestrichen, und der
jetzige Absatz 3 wird Absatz 2.

7. In Artikel 8
— werden in Absatz 2 die Worte „oder dafür, daß

kein Konkurs erfolgt ist,“ gestrichen;
— wird in Absatz 4 der letzte Satz gestrichen.

8. In Artikel 10 Absatz 3 wird der „1. Januar 1990“
durch den in Artikel 2 Absatz 1 Unterabsatz 1 dieser
Richtlinie genannten Zeitpunkt ersetzt.

9. Nach Artikel 10 werden die folgenden Artikel einge-
fügt:
„Artikel 10a
Die Mitgliedstaaten legen Sanktionen für Verstöße
gegen die gemäß dieser Richtlinie erlassenen einzel-
staatlichen Bestimmungen fest und treffen alle erfor-

derlichen Maßnahmen, um die Anwendung dieser
Sanktionen sicherzustellen. Die festgelegten Sank-
tionen haben wirksam, verhältnismäßig und
abschreckend zu sein.

Artikel 10b

Die Mitgliedstaaten erkennen ab dem 1. Oktober
1999 als ausreichenden Nachweis der fachlichen
Eignung die Bescheinigungen an, die dem Modell des
Anhangs Ia entsprechen und von der von dem jewei-
ligen anderen Mitgliedstaat für diesen Zweck
benannten Behörde oder Stelle ausgestellt worden
sind.“

10. Anhang I wird durch Anhang I dieser Richtlinie
ersetzt; der in Anhang II dieser Richtlinie enthaltene
Text wird als Anhang Ia hinzugefügt.

Artikel 2

(1) Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften in Kraft, die erforderlich sind, um
dieser Richtlinie spätestens am 1. Oktober 1999 nachzu-
kommen. Sie setzen die Kommission unverzüglich davon
in Kenntnis.

Wenn die Mitgliedstaaten derartige Vorschriften erlassen,
nehmen sie in den Vorschriften selbst oder durch einen
Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese
Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzel-
heiten der Bezugnahme.

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den
Wortlaut der wichtigsten innerstaatlichen Rechtsvor-
schriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie
fallenden Gebiet erlassen.

Artikel 3

Diese Richtlinie tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Artikel 4

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Luxemburg am 1. Oktober 1998.

Im Namen des Rates

Der Präsident
C. EINEM
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ANHANG I

„ANHANG I

I. LISTE DER SACHGEBIETE NACH ARTIKEL 3 ABSATZ 4

Die Kenntnisse, die für die Feststellung der fachlichen Eignung durch die Mitgliedstaaten für den
Güter- und den Personenkraftverkehr zu berücksichtigen sind, müssen sich zumindest auf die in dieser
Liste angeführten Sachgebiete erstrecken. Bewerber für die Zulassung zum Beruf des Kraftverkehrsun-
ternehmers müssen die zur Leitung eines Verkehrsunternehmens erforderlichen Kenntnisse und
Fähigkeiten auf diesen Sachgebieten erreichen.

Das Mindestniveau an Kenntnissen im Sinne des vorstehenden Absatzes darf nicht unter Stufe 3 der
Struktur der Ausbildungsstufen im Anhang zu der Entscheidung 85/368/EWG (1), liegen, d. h. dem
Niveau, das durch eine Ausbildung erreicht wird, die nach der Pflichtschule entweder durch eine
Berufsausbildung und zusätzliche Fachausbildung oder durch eine sonstige Fachschule oder ähnliche
Ausbildung auf Sekundarstufe erworben wird.

A. Bürgerliches Recht

Güter- und Personenkraftverkehr

Der Bewerber muß insbesondere

1. die wichtigsten Verträge, die im Kraftverkehrsgewerbe üblich sind, sowie die sich daraus
ergebenden Rechte und Pflichten kennen;

2. in der Lage sein, einen rechtsgültigen Beförderungsvertrag, insbesondere betreffend die Beför-
derungsbedingungen, auszuhandeln;

Güterkraftverkehr

3. eine Reklamation seines Auftraggebers über Schäden, die aus Verlusten oder Beschädigungen
der Güter während der Beförderung oder durch die Verzögerung bei der Ablieferung entstehen,
sowie die Auswirkungen dieser Reklamation auf seine vertragliche Haftung analysieren können;

4. die Regeln des Übereinkommens über den Beförderungsvertrag im internationalen Straßengü-
terverkehr (CMR) und die sich daraus ergebenden Verpflichtungen kennen;

Personenkraftverkehr

5. eine Reklamation seines Auftraggebers über Schäden, die den Fahrgästen oder deren Gepäck
bei einem Unfall während der Beförderung zugefügt werden, oder über Schäden aufgrund von
Verspätungen sowie die Auswirkungen dieser Reklamation auf seine vertragliche Haftung
analysieren können.

B. Handelsrecht

Güter- und Personenkraftverkehr

Der Bewerber muß insbesondere

1. die Bedingungen und Formalitäten für die Ausübung des Berufs und die allgemeinen
Verpflichtungen der Kaufleute (Eintragung, Geschäftsbücher usw.) sowie die Konkursfolgen
kennen;

2. ausreichende Kenntnisse der Rechtsformen von Handelsgesellschaften sowie die Vorschriften
für die Gründung und Führung dieser Gesellschaften besitzen.

C. Sozialrecht

Güter- und Personenkraftverkehr

Der Bewerber muß insbesondere

1. die Aufgabe und die Arbeitsweise derjenigen, die im Kraftverkehrsgewerbe zur Wahrung der
Arbeitnehmerinteressen tätig sind (Gewerkschaften, Betriebsräte, Personalvertreter, Arbeits-
inspektoren usw.);

(1) Entscheidung 85/368/EWG des Rates vom 16. Juli 1985 über die Entsprechungen der beruflichen Befähigungs-
nachweise zwischen Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 199 vom 31. 7. 1985, S. 56).
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2. die Verpflichtungen der Arbeitgeber im Bereich der sozialen Sicherheit kennen;

3. die Regeln für Arbeitsverträge der einzelnen Arbeitnehmergruppen von Kraftverkehrsunter-
nehmen kennen (Form der Verträge, Verpflichtungen der Vertragsparteien, Arbeitsbedingungen
und -dauer, bezahlter Jahresurlaub, Arbeitsentgelt, Auflösung des Arbeitsverhältnisses usw.);

4. die die Lenk- und Ruhezeiten des Fahrpersonals betreffenden Bestimmungen der Verordnung
(EWG) Nr. 3820/85 (1) und der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 (2) sowie die Maßnahmen zur
praktischen Durchführung dieser Verordnungen kennen.

D. Steuerrecht

Güter- und Personenkraftverkehr

Der Bewerber muß insbesondere die Vorschriften kennen für

1. die Mehrwertsteuer auf Verkehrsleistungen;

2. die Kraftfahrzeugsteuern;

3. die Steuern auf bestimmte Fahrzeuge, die im Güterkraftverkehr verwendet werden, sowie die
Gebühren und Vorschriften für die Benutzung bestimmter Verkehrswege;

4. die Einkommensteuern.

E. Kaufmännische und finanzielle Führung des Unternehmens

Güter- und Personenkraftverkehr

Der Bewerber muß insbesondere

1. die rechtlichen und praktischen Bestimmungen für die Vewendung von Schecks, Wechseln,
Eigenwechseln, Kreditkarten und anderen Zahlungsmitteln und -verfahren kennen;

2. die verschiedenen Kreditformen (Bankkredite, Dokumentenkredite, Kautionen, Hypotheken,
Leasing, Miete, Factoring usw.) sowie die damit verbundenen Kosten und Verpflichtungen
kennen;

3. wissen, was eine Bilanz ist und wie sie aussieht, und sie verstehen können;

4. ein Betriebsergebnis lesen und verstehen können;

5. die Finanz- und Rentabilitätslage des Unternehmens insbesondere aufgrund von Finanzkenn-
ziffern analysieren können;

6. ein Budget ausarbeiten können;

7. die Kostenbestandteile (fixe Kosten, variable Kosten, Betriebskosten, Abschreibungen usw.)
kennen und je Fahrzeug, Kilometer, Fahrt oder Tonne berechnen können;

8. einen Stellenplan für das gesamte Personal des Unternehmens und Arbeitspläne usw.
aufstellen können;

9. die Grundlagen der Marktforschung (des ‚Marketing‘), der Förderung des Verkaufs von
Verkehrsleistungen, der Zusammenstellung von Kundenkarteien, der Werbung, der Öffent-
lichkeitsarbeit usw. kennen;

10. die im Kraftverkehr üblichen Versicherungen (Haftpflichtversicherung für Personen, Sachen
und Gepäck) mit ihrem Versicherungsschutz und ihren Verpflichtungen kennen;

11. die Telematikanwendungen im Straßenverkehr kennen;

Güterkraftverkehr

12. die Regeln für die Ausstellung von Frachtrechnungen für Güterkraftverkehrsleistungen
anwenden können sowie die Bedeutung und die Wirkungen der Incoterms kennen;

13. die Rolle, die Aufgaben und die rechtliche Stellung der Hilfsgewerbetreibenden des Verkehrs
kennen;

(1) Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 des Rates vom 20. Dezember 1985 über die Harmonisierung bestimmter Sozi-
alvorschriften im Straßenverkehr (ABl. L 370 vom 31. 12. 1985, S. 1).

(2) Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 des Rates vom 20. Dezember 1985 über das Kontrollgerät im Straßenverkehr
(ABl. L 370 vom 31. 12. 1985, S. 8). Zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1056/97 der Kommission
(ABl. L 154 vom 12. 6. 1997, S. 21).
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Personenkraftverkehr

14. die Regeln für die Tarife und die Preisbildung im öffentlichen und privaten Personenverkehr
anwenden können;

15. die Regeln für die Ausstellung von Rechnungen für Personenkraftverkehrsleistungen
anwenden können.

F. Zugang zum Markt

Güter- und Personenkraftverkehr

Der Bewerber muß insbesondere

1. die Regelungen für den gewerblichen Straßenverkehr, den Einsatz von Mietfahrzeugen, die
Vergabe von Aufträgen an Subunternehmer, insbesondere die Vorschriften für die Ordnung des
Gewerbes, den Zugang zum Beruf, die Genehmigungen zum inner- und außergemeinschaftli-
chen Straßenverkehr sowie über Kontrollen und die Ahndung von Zuwiderhandlungen
kennen;

2. die Regelungen für die Gründung eines Straßenverkehrsunternehmens kennen;

3. die Schriftstücke für die Erbringung von Straßenverkehrsleistungen kennen und Kontrollver-
fahren schaffen können, um sicherzustellen, daß zu jeder Beförderung ordnungsmäßige Schrift-
stücke insbesondere über das Fahrzeug, den Fahrer, das Beförderungsgut oder das Gepäick im
Unternehmen aufbewahrt und im Fahrzeug mitgeführt werden;

Güterkraftverkehr

4. die Regeln für die Ordnung der Güterkraftverkehrsmärkte, die Frachtraumverteilungsstellen
und die Logistik kennen;

5. die Formalitäten beim Grenzübergang, die Rolle und die Bedeutung der T-Papiere und der
Carnets TIR sowie die sich aus ihrer Benutzung ergebenden Pflichten und Verantwortlichkeiten
kennen;

Personenkraftverkehr

6. die Regeln für die Ordnung der Personenkraftverkehrsmärkte kennen;

7. die Regeln für die Einrichtung von Verkehrsdiensten kennen und Verkehrspläne aufstellen
können.

G. Technische Normen und technischer Betrieb

Güter- und Personenkraftverkehr

Der Bewerber muß insbesondere

1. die Regeln für die Gewichte und Abmessungen der Fahrzeuge in den Mitgliedstaaten sowie die
Verfahren für die davon abweichenden Beförderungen im Schwer- und Großraumverkehr
kennen;

2. ja nach dem Bedarf des Unternehmens die Fahrzeuge und ihre Bauteile (Fahrgestell, Motor,
Getriebe, Bremsanlagen usw.) auswählen können;

3. die Formalitäten für die Erteilung der Betriebserlaubnis, die Zulassung und die technische
Überwachung dieser Fahrzeuge kennen;

4. Maßnahmen gegen Luftverschmutzung durch Abgase der Kraftfahrzeuge und gegen Lärmbela-
stung treffen können;

5. Pläne für die regelmäßige Wartung der Fahrzeuge und ihrer Ausrüstung aufstellen können.

Güterkraftverkehr

6. die einzelnen Lademittel und -geräte (Heckklappen, Container, Paletten usw.) kennen sowie
Verfahren und Anweisungen für die Be- und Entladevorgänge (Lastverteilung, Stapelung, Befe-
stigung, Verkeilung usw.) einführen und erteilen können;

7. die Verfahren des kombinierten Verkehrs Schiene/Straße und des ‚Roll-on-roll-off‘-Verkehrs
kennen;
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8. die Verfahren zur Einhaltung der Regeln für Gefahrgut- und Abfalltransporte aufgrund der
Richtlinie 94/55/EG (1), der Richtlinie 96/35/EG (2) und der Verordnung (EWG) Nr. 259/93 (3)
durchführen können;

9. die Verfahren zur Einhaltung der Regeln für die Beförderung leichtverderblicher Lebensmittel
insbesondere aufgrund des Übereinkommens über internationale Beförderungen leichtverder-
blicher Lebensmittel und über die besonderen Beförderungsmittel, die für diese Beförderungen
zu verwenden sind (ATP), durchführen können;

10. die Verfahren zur Einhaltung der Regelungen für die Beförderung lebender Tiere durchführen
können.

H. Sicherheit im Straßenverkehr

Güter- und Personenkraftverkehr

Der Bewerber muß insbesondere

1. die erforderlichen Qualifikationen des Fahrpersonals kennen (Führerscheine (Fahrerlaubnis,
Lenkberechtigung), ärztliche Bescheinigungen, Befähigungszeugnisse usw.);

2. durch Maßnahmen sicherstellen können, daß die Fahrer die Regeln, die Verbote und die
Verkehrsbeschränkungen in den einzelnen Mitgliedstaaten (Geschwindigkeitsbegrenzungen,
Vorfahrtsrechte, Halten und Parken, Scheinwerfer und Leuchten, Straßenverkehrszeichen usw.)
einhalten;

3. Anweisungen an die Fahrer zur Überprüfung der Sicherheitsvorschriften für den Zustand der
Fahrzeuge, der Ausrüstung und der Ladung sowie für sicherheitsbewußtes Fahren ausarbeiten
können;

4. in der Lage sein, Maßnahmen für das Verhalten bei Unfällen auszuarbeiten und geeignete
Maßnahmen zu ergreifen, um die Wiederholung von Unfällen oder schwerer Verstöße zu
vermeiden;

Personenkraftverkehr

5. Grundkenntnisse der Straßengeographie der Mitgliedstaaten haben.

II. ABLAUF DER PRÜFUNG

1. Die Mitgliedstaaten sehen eine obligatorische schriftliche Prüfung und gegebenenfalls eine ergän-
zende mündliche Prüfung vor, um nachzuprüfen, ob die Bewerber für die Zulassung zum Beruf des
Kraftverkehrsunternehmers ausreichende Kenntnisse auf den in Teil I genannten Sachgebieten
besitzen und insbesondere die entsprechenden Instrumente und Techniken beherrschen und zur
Erfüllung der vorgesehenen administrativen und organisatorischen Aufgaben in der Lage sind.

a) Die obligatorische schriftliche Prüfung besteht aus zwei Teilen, und zwar

— schriftlichen Fragen, die entweder Multiple-choice-Fragen (vier Antworten zur Auswahl)
oder Fragen mit direkter Antwort oder eine Kombination der beiden Systeme umfassen;

— schriftlichen Übungen/Fallstudien.

Die Mindestdauer beträgt für jede der beiden Teilprüfungen zwei Stunden.

b) Wird eine mündliche Prüfung vorgesehen, so können die Mitgliedstaaten die Teilnahme an
dieser Prüfung vom Bestehen der schriftlichen Prüfung abhängig machen.

2. Falls die Mitgliedstaaten auch eine mündliche Prüfung vorsehen, müssen sie für jede der drei
Teilprüfungen eine Gewichtung der Punkte anwenden, die nicht unter 25 % und nicht über 40 %
der möglichen Gesamtpunktzahl betragen darf.

Falls die Mitgliedstaaten nur eine schriftliche Prüfung vorsehen, müssen sie für jede Teilprüfung
eine Gewichtung der Punkte anwenden, die nicht weniger als 40 % und nicht mehr als 60 % der
möglichen Gesamtpunktzahl betragen darf.

3. Für alle Prüfungen zusammen müssen die Bewerber mindestens 60 % der möglichen Gesamt-
punktzahl erreichen, wobei der in jeder Teilprüfung erreichte Punkteanteil nicht unter 50 % der
möglichen Punktzahl liegen darf. Die Mitgliedstaaten können für lediglich eine Teilprüfung den
erforderlichen Punkteanteil von 50 % auf 40 % senken.“

(1) Richtlinie 94/55/EG des Rates vom 21. November 1994 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitglied-
staaten für den Gefahrguttransport auf der Straße (ABl. L 319 vom 12. 12. 1994, S. 7). Geändert durch die
Richtlinie 96/86/EG der Kommission (ABl. L 335 vom 24. 12. 1996, S. 43).

(2) Richtlinie 96/35/EG des Rates vom 3. Juni 1996 über die Bestellung und die berufliche Befähigung von
Sicherheitsberatern für die Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen, Schiene oder Binnenwasserstraßen (ABl.
L 145 vom 19. 6. 1996, S. 10).

(3) Verordnung (EWG) Nr. 259/93 des Rates vom 1. Februar 1993 zur Überwachung und Kontrolle der Verbrin-
gung von Abfällen in der, in die und aus der Europäischen Gemeinschaft (ABl. L 30 vom 6. 2. 1993, S. 1).
Zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 120/97 (ABl. L 22 vom 24. 1. 1997, S. 14).



DE Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften14. 10. 98 L 277/25

ANHANG II

„ANHANG Ia

EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT

(Dickes beigefarbenes Papier — Format DIN A4)

(abgefaßt in der, den oder einer der Amtssprache(n) des Staates, der die Bescheinigung ausstellt)

Kennzeichen des betreffenden Mitgliedstaats (1) Bezeichnung der Behörde oder der zuständigen Stelle (2)

BESCHEINIGUNG ÜBER DIE FACHLICHE EIGNUNG FÜR DEN INNERSTAATLICHEN
[UND GRENZÜBERSCHREITENDEN] (3) GÜTER-[PERSONEN-] (3) KRAFTVERKEHR

Nr. . . .

Behörde bzw. Stelle (2): ............................................................................................................ bescheinigt folgendes:

a) (4) ..................................................................................................................................................................

geboren in ................................................................. am ...............................................................................

hat mit Erfolg gemäß (6) ..............................die Prüfung zur Erlangung der Bescheinigung über die fachliche Eignung zum
Beruf des Güter-[Personen-] (3) Kraftverkehrsunternehmers im innerstaatlichen [und grenzüberschreitenden] (3)
Verkehr (Jahr: ................................................... ; Prüfungstermin: .................................................... ) (5) abgelegt.

b) Die unter Buchstabe a) bezeichnete Person ist aufgrund ihrer fachlichen Eignung zur Berufsausübung in einem Güter-
[Personen-] (3) Kraftverkehrsunternehmen,

— das ausschließlich Beförderungen im innerstaatlichen Verkehr in dem die Bescheinigung ausstellenden Mitgliedstaat
durchführt (3),

— das Beförderungen im grenzüberschreitenden Verkehr durchführt (3),

berechtigt.

Durch diese Bescheinigung wird der ausreichende Nachweis der fachlichen Eignung gemäß Artikel 10 Absatz 1 der Richtlinie
96/26/EG des Rates vom 29. April 1996 über den Zugang zum Beruf des Güter- und Personenkraftverkehrsunternehmers im
innerstaatlichen und grenzüberschreitenden Verkehr sowie über die gegenseitige Anerkennung der Diplome, Prüfungszeug-
nisse und sonstigen Befähigungsnachweise für die Beförderung von Gütern und die Beförderung von Personen im Straßen-
verkehr und über Maßnahmen zur Förderung der tatsächlichen Inanspruchnahme der Niederlassungsfreiheit der betref-
fenden Verkehrsunternehmer erbracht.

Ausgestellt in ............................................. am ......................................................

............................................................................ (7)

(1) Länderkennzeichen (B) Belgien, (DK) Dänemark, (D) Deutschland, (GR) Griechenland, (E) Spanien, (F) Frankreich, (IRL) Irland, (I) Italien, (L)
Luxemburg, (NL) Niederlande, (A) Österreich, (P) Portugal, (FIN) Finnland, (S) Schweden, (UK) Vereinigtes Königreich.

(2) Behörde oder Stelle, die vom jeweiligen Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaft zur Ausstellung dieser Bescheinigung vorher benannt
wurde.

(3) Nichtzutreffendes streichen.
(4) Name und Vornamen, Geburtsort und -datum.
(5) Genaue Bezeichnung der jeweiligen Prüfung.
(6) Bezugnahme auf die innerstaatlichen Vorschriften in diesem Bereich gemäß der obengenannten Richtlinie.
(7) Stempel und Unterschrift der Behörde oder zuständigen Stelle, welche die Bescheinigung ausstellt.“


